Beispiel anonymisiert (Code M20260225)

Name und Sitz des Vereins 

Der Verein führt den Namen: "Gemeindeverein der xxxx-Gemeinde e.V.“
Er hat seinen Sitz in xxxx und ist in das Vereinsregister eingetragen. 

Zweck des Vereins 

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige, mildtätige und kirchliche Zwecke im Sinne des Abschnittes "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt keine eigenwirtschaftliche Zwecke. 

(2) Der Verein nimmt Aufgaben im Bereich der <juristischer Name der Kirchengemeinde> wahr. Der Verein wird hierbei als Förderverein tätig. 

Er beschafft Mittel und leitet diese an die <juristischer Name der Kirchengemeinde> weiter zur 
1. Förderung und Pflege des kirchlichen und religiösen Lebens 
2. Förderung von Baumaßnahmen und Ausstattungen der <juristischer Name der Kirchengemeinde>
3. Ausübung einer zeitgemäßen Form des Dienstes am Nächsten unter den in der <juristischer Name der Kirchengemeinde> gegebenen Verhältnissen 

Dies geschieht insbesondere durch 
1. Förderung von kirchengemeindlichen Veranstaltungen wie Seminare zur Förderung der geistlichen Arbeit und Erneuerung, Gemeindeausflügen, Freizeiten usw., sowie Förderung und Ausbildung kirchlicher Mitarbeiter und Ehrenamtlicher.

2. Förderung des Unterhalts von Kirchen- und Gemeindebauten sowie Ergänzung bzw. Erneuerung technischer Einrichtungen und Mobiliar. 

3. Unterstützung hilfsbedürftiger Personen, die infolge ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustands oder infolge ihrer wirtschaftlichen Lage auf die Hilfe anderer angewiesen sind wie 

a) Förderung von Kinder- und Jugendbetreuung, Spielgruppen, Mutter-Kind- und Jugendgruppen
b) Altenhilfe, Kranken- und Familienpflege, z.B. durch praktische Hilfstätigkeiten, Besuche u.a. in Altenheimen, Gespräche und Seelsorge. 
c) Unterstützung Bedürftiger, z.B. durch finanzielle- oder Sachgaben. 








Selbstlosigkeit 

(1) Alle Mittel des Vereins dürfen nur für seine satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 

(2) Es darf keine Person durch Ausgaben, die den Zwecken des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

[bookmark: _Hlk223017605]Mitgliedschaft 

(1) Mitglieder des Vereins können werden, wer 
1. der <Name Kirchengemeinde> angehört, 
2. andere natürliche Personen, wenn sie einer Kirche angehören, die der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Deutschland angeschlossen ist, 
3. juristische Personen, die den Zweck des Vereins fördern wollen. 

(2) Über die Aufnahme als Mitglied in den Verein, die einen schriftlichen Antrag voraussetzt, entscheidet der Vorstand. Gegen die Ablehnung der Aufnahme durch den 
Vorstand, die nicht begründet zu werden braucht, steht dem Bewerber/der Bewerberin die Berufung an die nächste Mitgliederversammlung zu. 

(3) Der Austritt aus dem Verein erfolgt durch schriftliche Erklärung an den Vorstand. 
Bei Austritt ist der Mitgliedsbeitrag für das laufende Jahr noch zu entrichten. 

Mitgliedsbeitrag 

Von den Mitgliedern wird ein Beitrag erhoben, dessen Höhe von der Mitgliederversammlung festgesetzt wird. 

Geschäftsjahr 

Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 

Organe des Vereins 

Die Organe des Vereins sind: 
- die Mitgliederversammlung, 
- der Vorstand, der sich aus dem juristischen und erweiterten Vorstand zusammensetzt. 

[bookmark: _Hlk223026134]Die Mitgliederversammlung 

(1) Ordentliche Mitgliederversammlungen finden einmal jährlich statt. Außerordentliche 
Mitgliederversammlungen sind einzuberufen, wenn es das Interesse des Vereins 
erfordert oder mindestens 1/10 der Mitglieder dies schriftlich unter Angabe von Zweck 
und Gründen verlangt. 

(2) Die Einladung zu den Mitgliederversammlungen erfolgt mindestens 14 Tage vor der 
Versammlung durch schriftliche Einladung der Mitglieder unter Angabe von Ort, 
Zeitpunkt und Tagesordnung. Die Versammlung wird von dem 1. Vorsitzenden des 
Vereins, bei dessen Verhinderung von dem 2. Vorsitzenden des Vereins, einberufen 
und geleitet. 

(3) Anträge an die Mitgliederversammlung müssen mindestens acht Tage vorher schriftlich beim Vorstand eingereicht werden.

(4) Der Mitgliederversammlung obliegen: 
1. Genehmigung des Jahresberichtes, der Jahresrechnung und des Haushaltsplanes, 
2. Entlastung des Vorstands, 
3. Wahl des Vorstands, 
4. Wahl des Rechnungsprüfers, 
5. Beratung und Beschlussfassung über ordnungsgemäß gestellte Anträge, 
6. Beschlussfassung über die Höhe des Mitgliedsbeitrages, 
7. Beschlussfassung über Satzungsänderungen, 
8. Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins.
 
(5) Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst, soweit in Absatz 6 nicht etwas anderes bestimmt ist. Stimmenthaltungen und ungültige 
Stimmen werden nicht mitgerechnet. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als 
abgelehnt. Die Art der Abstimmung bestimmt der Versammlungsleiter. 

(6) Beschlüsse über Satzungsänderungen oder die Auflösung des Vereins bedürfen der 
Zustimmung von 3/4 der abgegebenen Stimmen. 

(7) Abstimmungs- und wahlberechtigt sind alle Mitglieder. Die juristischen Personen 
werden durch ihren gesetzlichen Vertreter/ihre gesetzliche Vertreterin oder durch 
eine(n) schriftlich Bevollmächtigte(n) vertreten. Im Übrigen ist eine Vertretung der 
Mitglieder nicht zulässig. 

Der juristische Vorstand 

(1) Der juristische Vorstand besteht aus: 
1. dem 1. Vorsitzenden 
2. dem 2. Vorsitzenden 
3. dem 1. Beisitzer, 
davon muss ein Vertreter der Pfarrerschaft angehören.

(2) Der juristische Vorstand vertritt den Verein gerichtlich und außergerichtlich. Jedes Mitglied des juristischen Vorstands ist einzeln vertretungsberechtigt. Die Vertretungsbefugnisse des Vorstands sind nach außen unbeschränkt. Dem Verein gegenüber ist der juristische Vorstand an die Beschlüsse der Mitgliederversammlung und des Vorstands gebunden. 

Der Vorstand 

(1) Der Vorstand besteht aus: 
1. dem juristischen Vorstand, 
2. dem Kassier, 
3. dem Schriftführer, 
4. bis zu zwei Beisitzern. 

[bookmark: _Hlk223026813](2) Die Mitglieder des Vorstands werden von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von vier Jahren gewählt. Gewählt kann nur werden, wer Mitglied des Vereins ist. 
Wiederwahl ist zulässig. Bei Ausscheiden eines seiner Mitglieder während der 
Amtsdauer ergänzt sich der Vorstand aus den Vereinsmitgliedern für den Rest der 
Wahlperiode selbst. 

[bookmark: _Hlk223026850](3) Der Vorstand setzt die allgemeinen Grundzüge der Vereinstätigkeit fest und berät und 
entscheidet über alle Angelegenheiten des Vereins, soweit sie nicht der 
Mitgliederversammlung vorbehalten sind. Ihm obliegt die Führung der Vereinsgeschäfte. 

[bookmark: _Hlk223026859](4) Der Vorstand tritt im Bedarfsfall, mindestens aber zweimal jährlich oder auf Antrag von mindestens drei Vorstandsmitgliedern unter Angabe von Zweck und Gründen zusammen. Er wird von dem 1. Vorsitzenden des Vereins, bei dessen Verhinderung von dem 2. Vorsitzenden des Vereins, einberufen und geleitet. Die Einberufung ergeht schriftlich mit einer Frist von mindestens einer Woche unter Angabe von Ort, Zeitpunkt 
und Tagesordnung. 

(5) Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. 
Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen werden nicht mitgerechnet. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. Zur Beschlussfassung ist die Anwesenheit von mindestens der Hälfte der Vorstandsmitglieder notwendig. 

[bookmark: _Hlk223026009](6) Die Mitglieder des Vorstands sind ehrenamtlich tätig.

[bookmark: _Hlk223026987]Die Rechnungsprüfung 

(1) Von der Mitgliederversammlung wird auf die Dauer von vier Jahren ein 
Rechnungsprüfer gewählt. Dieser darf nicht dem Vorstand angehören. 

(2) Die Rechnungsprüfer prüfen nach Ablauf des Geschäftsjahres die Jahresrechnung 
einschließlich der Geschäfts- und Wirtschaftsführung des Vereins und erstatten der 
Mitgliederversammlung über das Ergebnis der Prüfung Bericht. 
Beurkundung der Beschlüsse 
Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung und des Vorstands werden schriftlich 
niedergelegt und die Niederschriften vom Versammlungsleiter und vom Schriftführer 
unterzeichnet. Die Niederschriften der Mitgliederversammlung werden im <Gemeindebüro der Kirchengemeinde> für die Vereinsmitglieder zur 
Einsichtnahme ausgelegt. 

[bookmark: _Hlk223027188]Vermögensbindung (orig.: Anfallsberechtigung)
Bei Auflösung des Vereins oder Aufhebung oder bei Wegfall seiner steuerbegünstigten 
Zwecke fällt das Vermögen des Vereins nach Abzug der bestehenden Verbindlichkeiten an die <juristischer Name der Kirchengemeinde>, die es ausschließlich und unmittelbar für steuerbegünstigte Zwecke im Sinne des § 2 dieser Satzung zu verwenden hat.


